
ZIVILKLAUSEL 
Auszüge aus 

Landtagswahl Baden
 

GRÜNE „Die Forschungseinrichtungen, 
Universitäten und Hochschulen des Landes 

sollen ausschließlich friedliche Zwecke 

verfolgen. Um dies deutlich zu machen, 

befürworten wir die Einführung von Zivilklauseln in den 

Satzungen aller solcher Einrichtungen.

 
 

SPD „Die Forschung in Baden
ausschließlich friedlichen Zwecken dienen.“
 

 

LINKE „Die LINKE in Baden
Württemberg fordert die Einführung 

von Zivilklauseln (Forschung und Lehre nur für friedliche 

und zivile Zwecke) in die Grundordnungen der Hochschulen 

und in das Landeshochschulgesetz.“ 

 

 

(*) Die Zivilklausel des Forschungszentrums Karlsruhe lautet: 

    „Die Gesellschaft verfolgt nur friedliche Zwecke.“
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ZIVILKLAUSEL  
Auszüge aus Wahlprogrammen

Landtagswahl Baden-Württemberg 2011

Die Forschungseinrichtungen, 

Hochschulen des Landes 

sollen ausschließlich friedliche Zwecke 

verfolgen. Um dies deutlich zu machen, 

befürworten wir die Einführung von Zivilklauseln in den 

Satzungen aller solcher Einrichtungen.“ 

„Die Forschung in Baden-Württemberg soll 

ausschließlich friedlichen Zwecken dienen.“ 

„Die LINKE in Baden-

Württemberg fordert die Einführung 

von Zivilklauseln (Forschung und Lehre nur für friedliche 

und zivile Zwecke) in die Grundordnungen der Hochschulen 

und in das Landeshochschulgesetz.“  

(*) Die Zivilklausel des Forschungszentrums Karlsruhe lautet: 

„Die Gesellschaft verfolgt nur friedliche Zwecke.“

tiative gegen Militärforschung an 

www.stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf

V.i.S.d.P.: Dietrich Schulze, Winterstr. 27, 76137 Karlsruhe Dietrich.Schulze@gmx.de

(*) 
n zur 

Württemberg 2011 
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Württemberg soll 

von Zivilklauseln (Forschung und Lehre nur für friedliche 

und zivile Zwecke) in die Grundordnungen der Hochschulen 

(*) Die Zivilklausel des Forschungszentrums Karlsruhe lautet:  

„Die Gesellschaft verfolgt nur friedliche Zwecke.“  
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